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RS OGH 1954/10/27 3Ob695/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1954

Norm

EO §66

Rechtssatz

Unzulässigkeit des Rekurses gegen eine Anordnung des Gerichtes an das Vollstreckungsorgan zwecks Durchführung

eines einzelnen Exekutionsaktes; ebenso auch gegen einen Beschluß, der eine Abänderung dieser Anordnung ablehnt.

Entscheidungstexte
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